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Verantwortlich:
Wiese, Dirk
Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Status
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung) 23.10.2018 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung) 19.11.2018 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung) 29.11.2018 Öffentlich

Beschlussvorschlag:
1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Stadtvertretung unter Beachtung 
des Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich

a. zu berücksichtigende,
b. teilweise zu berücksichtigende und
c. nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange und die Nachbargemeinden, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen 
abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. Anregungen der Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen und 
deshalb erübrigt sich hier eine Information.

 

Problembeschreibung/Begründung:
Die Stadt Hagenow stellt auf Antrag des Vorhabenträgers den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 5 „Wohnbebauung in Scharbow, Dorfstraße 55“ im zweistufigen 
Regelverfahren auf. Das Planungsziel besteht in der Vorbereitung einer ergänzenden 
Wohnnutzung im rückwärtigen Teil des Grundstücks Dorfstraße 55 in Scharbow. Ein 
vorhandenes Gebäude, das derzeit für Garagen genutzt wird, soll um eine Wohnung ergänzt 
werden. Die Wohnnutzung wird zugunsten Einheimischer vorbereitet. Der Antragsteller ist aus 
dem Ort. Die grundlegenden Ausnutzungskennziffern innerhalb des Plangebietes werden 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Wohnbebauung festgesetzt. Auf ortsbildprägende 



und gestalterische Festsetzungen kann in diesem Zusammenhang verzichtet werden, weil 
maßgeblich vorhandene Gebäude umgebaut bzw. ergänzt werden. Zusätzliche gestalterische 
Festsetzungen werden nicht als erforderlich angesehen. Die Planungsanzeige gemäß § 17 
Landesplanungsgesetz ist erfolgt. Im Ergebnis der Planungsanzeige ist festzustellen, dass die 
Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung den Planungszielen der Stadt Hagenow 
für die Bebauung im Ortsteil Scharbow nicht entgegenstehen. Es handelt sich im Wesentlichen 
um eine Nachverdichtung auf dem Grundstück. Die Größe des Plangebietes ergibt sich aus 
dem Antragsgrundstück sowie den westlich und südlich berührten angrenzenden 
Grundstücken. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden die Belange mit den Behörden und TÖB in 
Bezug auf die gesicherte Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung abgestimmt. Die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 30. Juli 2018 bis zum 31. August 2018. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung 
der Umweltbelange abgestimmt. Die Beteiligung der Behörden und TÖB erfolgte ab dem 2. 
Juli 2018.
Während des vorgenannten Beteiligungsverfahrens wurden keine Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit abgegeben. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie von Nachbargemeinden wurden zu der Planung abgegeben. Gemäß Anlage 1 
(tabellarische Zusammenstellung) ergeben sich

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Im Rahmen der Abwägung sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (vgl. Abwägungsprotokoll). 
Im Ergebnis des Abwägungsprozesses ist der Entwurf des Bebauungsplanes entwickelt 
worden. Die Anregungen und Hinweise finden gemäß der Behandlung der Stellungnahmen 
Berücksichtigung in den Planunterlagen (Entwurf). 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen Ja x Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes Ja Nein
Mittel bereits geplant Ja Nein

Höhe der geplanten Mittel €
Mehrbedarf €
Gesamtkosten €

Deckungsvorschlag Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen: 

Anlagen:
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Die Anregungen werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
Zu 2. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch den Fachdienst Gesundheit keine Einwände 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 5. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken bestehen. 
 
Zu 6. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
Zu 7. 
Die Grundlage der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 8. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich kein Baudenkmal und kein ausgewiesener 
Denkmalbereich im Plangebiet befinden. 
 
Zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodendenkmale berührt sind. Die 
Unterlagen können entsprechend angepasst werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
keine Bodendenkmale bekannt sind. 
 
Zu 10. 
Ein Hinweis ist bereits vorhanden. Dieser wird entsprechend überarbeitet und ergänzt. 
 
Zu 11. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Bedenken 
und Hinweise bestehen. 
 
Zu 12. 
Unter Berücksichtigung der konkreten städtebaulichen Situation ist es beabsichtigt, den 
Bereich planungsrechtlich für eine Bebauung vorzubereiten. 
 
Zu 13. 
Die Stadt Hagenow wird auf die Aufstellung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
verweisen. In Abhängigkeit vom jeweiligen Verfahrensstand ist der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan entweder zur Genehmigung vorzulegen oder anzuzeigen. 
 
Zu 14. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Durchführungsvertrag ist vor 
Satzungsbeschluss zu beschließen. 
 
Zu 15. 
Eine Folgenutzung ist über die bisherigen Festsetzungen hinaus derzeit nicht bekannt. 
Eine zeitliche Begrenzung der Nutzungen oder der Eintritt bestimmter Umstände nach § 9 
Abs. 2 BauGB ist nicht bekannt. 
 
 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 16. 
Die Maße ergeben sich aus der Planzeichnung. Dennoch wird eine Ergänzung 
vorgenommen. 
 
Zu 17. 
Die Höhenangaben werden entsprechend präzisiert. Der untere Bezugspunkt wird unter 
Bezug auf das vorhandene Gelände ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
Zu 18. 
Hier wird klargestellt, dass es sich nicht um Baulinien handelt. Es handelt sich um eine 
Darstellung für Nebenanlagen. Dies ergibt sich auch aus den Inhalten der 
Zeichenerklärung. Die Schraffur für die Nebenanlagen wird ergänzt. Die Festsetzung, 
dass Nebenanlagen auch außerhalb von Baugrenzen zulässig sind, bleibt erhalten. Dies 
soll auch für Garagen und Carports gelten. Dies wird entsprechend beachtet. 
 
Zu 19. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Hinweise bestehen. 
 
Zu 20. 
Die Stellungnahme zu den einzelnen Punkten erfolgt nachfolgend. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 
 
Zu 20.1. 
Diese Festsetzung ist entsprechend beabsichtigt. Sie bleibt bestehen. 
 
Zu 20.2. 
Die Anforderungen des Gesetzgebers sind zu beachten. 
 
Zu 20.3. 
Aufgrund der beabsichtigten Nutzung werden keine Maßnahmen als erforderlich 
angesehen. 
 
Zu 20.4. 
Anforderungen sind im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. 
 
 
 
 
Zu 20.5. 
Die bestehenden Verordnungen sind zu beachten. 
 
Zu 20.6. 
Der gegenseitige Nachbarschaftsschutz ist zu beachten. 
 
Zu 21. 
Die allgemeinen Anforderungen und Bezüge auf Gesetze gelten ohnehin. Weitergehende 
Anforderungen für die Planung ergeben sich daraus nicht. 
 

 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 22. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 23. 
Die Anforderungen des Gesetzgebers zur Erstellung des Umweltberichtes sind zu 
beachten. 
 
 
 
Zu 24. 
Artenschutzrechtliche Belange sind soweit erforderlich zu übernehmen. 
 
 
 
Zu 25. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände zu Gewässern I. und II. Ordnung, 
Grundwasser und Bodenschutz bestehen. 
 
Zu 26. 
Die Hinweise zu Abwasser werden ergänzt. 
 
 
Zu 27. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des Boden- und Grundwasserschutzes 
hinreichend beachtet sind. 
 
Zu 28. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen 
vorhanden sind. 
 
Zu 29. 
Die allgemeinen Bezüge auf Gesetze und Verordnungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 30. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Bezug auf Gewässer I. und II. Ordnung keine 
grundsätzlichen Bedenken oder Einwände bestehen. 
 
Zu 31. 
Die Nachweise sind entsprechend im Baugenehmigungsverfahren zu führen. 
 
Zu 32. 
Die Begründung wird um die wasserrechtliche Erlaubnis und die Anforderungen ergänzt. 
 
Zu 33. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Abfallwirtschaft keine Einwände 
oder Bedenken bestehen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2. 
Die Inhalte entsprechen dem vorgelegten Sachverhalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 3. 
Die Begründung ist um die raumordnerischen Belange zu ergänzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung ist zur Grundlage 
zu nehmen.  
 
Zu 5. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 0. 
Siehe nachfolgende Stellungnahme. 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken und 
Anregungen vorgetragen werden. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der integrierten ländlichen Entwicklung 
keine Bedenken und Anregungen vorgetragen werden. 
 
 
 
 
 
Zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. Die sonstige Beteiligung der Behörden und TÖB ist davon nicht berührt und 
wird durch die Stadt Hagenow durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind.  
 
 
 
Zu 3.3. 
Das LUNG wurde beteiligt. Es hat keine Stellungnahme abgegeben. Der Landkreis wurde 
beteiligt. In Bezug auf Altlasten wurden keine Hinweise vorgetragen. 
 
 
 
Zu 3.4. 
Ein entsprechender Hinweis findet sich bereits im Teil B-Text unter Hinweisen. Dieser 
wird überprüft und entsprechend den Anforderungen des Gesetzgebers angepasst. 
 
 
 
 
Zu 4. 
Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen beachtet. Für den 
Wohnstandort sind diese Belange ohnehin bereits beachtlich. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LUNG keine Stellungnahme abgibt. 
 
Zu 2. 
Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Siehe nachfolgende Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind, jedoch die 
Hinweise entsprechend zu beachten sind. 
 
Zu 3. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Der Landkreis hat mit seinem Fachdienst 62 – 
Vermessung und Geoinformation mitgeteilt, dass keine Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken und 
Einwendungen bestehen. 
 
Zu 3. 
Die allgemeinen Hinweise an die Erhaltung vorhandener Leitungen sind zu beachten. 
Dies ist im Zuge der Bauvorbereitung entsprechend zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
In der Planunterlage ist darauf hinzuweisen, dass detaillierte Abstimmungen in Folge von 
Maßnahmen mit der Telekom durchzuführen sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Siehe nachfolgende Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Hansegas GmbH im 
Verantwortungsbereich vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 3. 
Die Stadt Hagenow hat die aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens beteiligt. Siehe die Auswertung der eingegangenen 
Stellungnahmen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Hinweis ist zu beachten. 
 
Zu 2. 
Dies wird in der Begründung entsprechend beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeit der WEMAG für die WEMAG Netz GmbH wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 2. 
Die Hinweise und Bezüge zur Schutzanweisung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine unternehmenseigenen 
Versorgungsanlagen im Bereich des Planungs- und Bauvorhabens befinden. 
 
Zu 4. 
Die Befristung der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 5. 
Die Stadt Hagenow hat diejenigen Behörden und TÖB beteiligt, die aus ihrer Sicht im 
Relevanzbereich vorhanden sind. Dies hat die Stadt Hagenow im Rahmen ihrer 
hoheitlichen Verantwortung wahrgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Aus dem Luftbild ist ersichtlich, dass der Klosterbach nicht unmittelbar an das Plangebiet 
grenzt. Die Abstände können eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Dies ist so vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass forstbehördliche Belange nicht berührt sind. 
Anforderungen an die Planung ergeben sich somit nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die genannten Betreiber sämtlich nicht betroffen 
sind. Somit ergeben sich keine Anforderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Stadt Hagenow hat den Bereich überprüft. Die Fläche stellt sich real noch kleiner dar. 
Der Vorfluter ist außerhalb des Relevanzbereiches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden sind und keine 
Einwände bestehen. 
 
Zu 5. 
Die Änderung des Geltungsbereiches ist nicht vorgesehen. 
 
Zu 6. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der Stadt Hagenow ist eine 
weitere Beteiligung nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
Die Stadt Hagenow hat diejenigen Behörden und TÖB beteiligt, die aus ihrer Sicht für 
den Planbereich relevant sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden oder geplant sind. 
 
Zu 2. 
Die Zuständigkeit der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ausführungen zum Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinden weder Anregungen noch Bedenken 
vorzubringen haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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